
MARKTGEMEINDE PREDING
Bezirk Deutschlandsberg / Steiermark

Grazer Straße 11, 8504 Preding
Tel.Nr. 03185/2222-0 - Fax.Nr. 2222/12

E-MaiI: „gde@preding.eu" - Homepage: "www.gemeinde-preding.at"

GZ:004/1-03-2023

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die 03. Sitzung des Gemeinderates

am Samstag, den 18. März 2023 im Panorama-Saal des Marktgemeindeamtes Preding, mit
Beginn um 10.00 Uhr.

Auf Grundlage des beschlossenen Sitzungsplanes, erfolgte die Einbemfung per E-Mail am
10.03.2023 an nachstehend angeführte Gemeindevorstands- und Gemeinderatsmitglieder:

Name: Tag der Zustellung: E-mailadresse: J

Gemeindevorstand:
Bgm. Adolf Meixner
Vizebgm. Elmar Steiner

GK Andreas Stangl

sowie die Gemeinderäte:

Ajtnik Isabella

HR DI Becker Horst

Becker Monika

Ing. Gurt Stefan

Gutjahr Christoph

Langmann Bernhard

Muhrer Theresia

Muhry Johann j un.

Schnur Martin

Stoiser Elisabeth

Trümmer Ernest

10.03.2023
10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

10.03.2023

bgm@preding.eu
elmarsteiner@gmx.net
e.steiner@preding.eu
andreas.stangl@powerteam.at
a. stangl@preding.eu

isabella.ajtnik.ia@gmail.com
i.ajtnik@preding.eu
m.h.becker@aon.at
h.becker@preding.eu
m.h.becker@aon.at
rn.becker@preding.eu
stefan@gurt.co.at
s.gurt@preding.eu
christoph.gutjahr.84@gmail.com
c. gutj ahr@preding. eu
bemhard.langmami@uniqa.at
b.langmann@preding.eu
resi.muhrer@gmx.at
t.muhrer@preding.eu
muhry@aon.at
j .muhry @preding.eu
martin. schnur@gmx .at
m. schnur@preding. eu
reitstall@reitstall-stoiser.at
e.stoiser@preding.eu
ernesttmmmer@aon. at
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Tschampa Lukas

Winkler Erwin

10.03.2023

10.03.2023

e .tmmmer@preding. eu

tschampa_l@gmx.at
l.tschampa@preding.eu

erwin.winkler@gmx.at
e.winkler@preding.eu

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates,
ist in der Anlage beigeschlossen.

Anwesend waren:

Gememdeyprstand:

Bgm. Adolf Meixner, Vizebgm. Elmar Steiner, GK Andreas Stangl;

sowie die Gemeinderäte: Isabella Ajtnik, HR DI Horst Becker, Monika Becker, Ing. Stefan
Gurt, Christoph Gutjahr, Bernhard Langmann, Theresia Muhrer, Johann Muhry, Martin
Schnur, Elmar Steiner, Elisabeth Stoiser, Ernest Trümmer, Lukas Tschampa, Erwin Winkler;

Nicht anwesend war: ;

Entschuldigt hat sich: ;

Die Sitzung ist „öffentlich" bzw. "nicht öffentlich".

Vorsitzender: Bgm. Adolf Meixner

Sitzunssablauf:

• Eröffnung der Sitzung und Begrüßung:
Herr Bgm. Meixner eröffnet um 10.00 Uhr die 03. Gemeinderatssitzung 2023 im Panorama-
Saal des Marktgemeindeamtes Preding und begrüßt alle erschienenen Gemeinderatsmitglieder
recht herzlich. Zuhörer sind anwesend.

• Feststelluns der ordnungsgemäßen Einberufung;
Die Einberufung zur Sitzung mit der Tagesordnung, erfolgte mit Schreiben vom 10.03.2023,
welches am selben Tag mittels E-Mail an alle Gemeinderatsmitglieder zugestellt bzw.
übermittelt wurde.

* Fragestunde (§ 54 Abs. 4 - GO) - Anfragen an den Bürgermeister, Mitglieder des
Gemeindevorstandes und Ausschussobmänner:

> GR Bernhard Langmann - l. Frage:
Er erkundigt sich nach den aktuellen Anmeldezahlen betreffend den Glasfaserausbau.
Herr Bgm. Meixner berichtet, dass 379 Anschlüsse nötig sind, um die 40%-Marke zu
erreichen. Vor ca. einer Woche lagen 220 gültige Anmeldungen vor. (Weitere 30
Anmeldungen sind für die „600-Euro-Anschlüsse" eingegangen, welche jedoch nicht für das
Erreichen der 40% mitgezählt werden.)
Herr Bgm. Meixner ist der Meinung, dass man den Anmeldetermin definitiv verlängern muss.
Er berichtet auch, dass sich Herr Bergles bereiterklärt hat, beim SPAR Anmeldungen
aufzulegen.
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Herr Bgm. Meixner bittet den gesamten Gemeinderat und auch alle Zuhörer, positive
Stimmung zu verbreiten und Werbung für den Glasfaseranschluss zu betreiben.

• Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähiskeit:

Zu Beginn der Sitzung sind 15 Gemeinderatsmitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist
somit gegeben.

Tagesordnung

„Öffentliche Sitzuns":
l) Genehmigung des Sitzungsprotokolls und 14.02.2023;
2) Kassenprüfungsbericht;
3) Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2020;
4) Beschluss Rechnungsabschluss 2022;
5) Jahresabschluss 2022 der „MG Preding Orts- und Infrastrukturentwicklungs-

KG"
6) Vermessung KIKRI;
7) Wiederkaufsrecht Hr. Habersack;
8) Steuerberatungs kosten Pflegeheim;
9) Anbot Kommunaltraktor;
10) Anfragen Nutzer Turnsaal- Tarife;
11) Panoramasaal Halbtagesmiete;
12) Wartungsvertrag Schindler Aufzug KiGa und KommZentrum;
13) Verordnung AImweg - Übertragung ins öffentliche Gut;
14) Verordnung KVP Preding West - Übertragung ins öffentliche Gut

(Landesstraße);
15) Verordnung Lilienweg und Mitterholzstraße - Übertragung ins öffentliche

Gut;
16) Verordnung Schigan - Übertragung in und Auflösung öffentliches Gut;

"Nicht öffentliche Sitzuns":
l) Personalangelegenheiten;

Auf § 55 (AnwesenheitspHicht) und auf § 56 (Beschlussfähigkeit) der GO 1967 i.d.F.-
LGBl.Nr. 131/2014, wird hingewiesen.

Enveiterung der Tasesordnuns:

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Tagesordnung wegen Dringlichkeit wie folgt zu
erweitern bzw. abzuändern und die unter Punkt a) bis e) Erweiterung als TOP 17) bis 21)
aufzunehmen.

a) Gewährung eines inneren Darlehens
b) Beschluss über Zweihvohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe
c) Beschluss gem. § 71a Abs. 2 Stmk. GemO 1967 (IndexanpassungAVertsicherung

betreffend Kanal und Müll)
d) Beschluss über IndexanpassungAVertsicherung betreffend Wasser
e) Fetzenmarkt OVP Preding

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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Verlauf der Sitzung:

zu TOP 1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls und 14.02.2023;

Der Entwurf des Sitzungsprotokolls über die 02. Gemeinderatssitzung vom 14.02.2023 wurde
den einzelnen Schriftführern per E-Mail zur Durchsicht und Inhaltsprüfung am 21.02.2023
übermittelt.

Herr Bgm. Meixner stellt fest, dass keine schriftlichen Eingaben vorgenommen bzw.
eingebracht wurden, weshalb zum Inhalt des Sitzungsprotokolls Zustimmung gegeben ist und
er stellt daher den Antrag, das Sitzungsprotokoll zu genehmigen.

Der Antrag von Herrn Bgm Meixner wird einstimmig angenommen. Das Protokoll wird
anschließend von den jeweiligen Fraktionsschriftfiihrern, sowie vom Bürgermeister
unterfertigt.

zu TOP 2. Kassenprüfungsbericht;

Herr Bgm. Meixner übergibt das Wort an den Obmann des Kassenprüfungsausschusses
Herrn GR Bernhard Langmann.

Der Obmann des Prüfungsausschusses berichtet über die Kassenprüfung am 08.03.2023.
Der Bericht wird dem Protokoll als integrierender Bestandteil beigefügt.

Herr GR Langmann stellt den Antrag, seinen vorgetragenen Bericht zur Kassenprüfung zur
Kenntnis zu nehmen und das vorgetragene Protokoll als integrierenden Bestandteil zur
Niederschrift zu erklären.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters bedankt sich Herr GR Langmann beim Vorstand und bei Frau Schattinger und Frau
Robia, die sich für das Rechnungs- und Finanzwesen verantwortlich zeigen, für die geleistete
Arbeit.

zu TOP 3. Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2020;

Die Änderung der Eröffnungsbilanz wurde dahingehend durchgeführt, da beim Erfassen
unserer Vermögenswerte „Wasserbauten" die Interessentenbeiträge leider vergessen
worden sind.

Auch die Nutzungsdauer bei den Wasser- und Kanalbauten wurden von 33 Jahren auf 50
Jahren erhöht, da die Abteilung 13 (Herr Rappold) uns darauf hingewiesen hat, dass die
beschlossenen 33 Jahre Nutzungsdauer rechtswidrig sind.
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Sachkonto 990000

31.12.2021 -455034,51

31.12.2022 634963,24
179 928,73

Sachkonto 991100

Gemeinde Preding Orts-u.lnfrastr. KG,
Nachaktivierung
Interessentenbeiträge nachbuchen, für EB
vergessen

31.12.2022 2736831,47 Änderung der ND der Anlage von 33 auf 50
Rollung der AFA für die Jahr 2020 und 2021

Es musste unter anderem der Rücklagenstand (Ergebnishaushalt)
beim Wasser um Euro 1.214,11 und
beim Abwasser um Euro 56.305,34 korrigiert werden.
Diese Rücklagenentnahme wird auf dem Ansatz 850000 und 851000 dargestellt.

Herr GK Andreas Stangl möchte gerne wissen, warum die Gemeinde Preding Orts-u. Infrastr.
KG beim Sachkonto 990000 aufscheint, Frau Schattinger erklärt, dass diese im Jahr 2021
nachaktiviert wurde und durch die Änderung am 31.12.2022 eine Differenz von 179.928,73
entsteht.

Antrag:
Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding möge
die Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2020 beschließen bzw. genehmigen.

Der Antrag von Herrn Bgm. Meixner wird einstimmig beschlossen.

zu TOP 4. Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2022;

Beratung und Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2022

Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mitZahlungsmittelreserve
Seniorenheim Preding - Zuführung am 17.03.2023 - € 123.888,85 (Mittelbindung
100024462)

• Bildung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
Müll Preding-Zuführung am 17.03.2023-€33.887,63 (Mittelbindung 100023464)

Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mitZahlungsmittelreserve
Wasser - Entnahme am 17.03.2023 - € 30.032,77 (Mittelbindung 100029399)

Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve
Abwasser - Entnahme am 17.03.2023 - € 26.844,25 (Mittelbindung 100024460)
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Das vorläufige Nettoergebnis nach Entnahme und Zuweisung von Haushaltsrücklagen des
Gesamthaushaltes (SAOO) beträgt für das Haushaltsjahr 2022 € 0,00
Der Saldo von € -483.042,01 wurde mit der Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve -
Eröffnungsbilanz § 207 STGVHO abgedeckt.

Finanzierungshaushalt:

SA l Geldfluss aus der Operativen Gebarung
SA 3 Nettofinanzierungssaldo
SA 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
SA 7 Veränderung an Liquiden Mitteln

€ 759.021,45
€ - 2.444.386,50
€ 745.261,98
€-1.294.134,17

Im Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 173 StGHVO wird Punkt für Punkt
von Frau Schattinger vorgetragen. Dieser umfasst die wichtigsten Punkte bzw.
Berechnungen.

Beschluss des Rechnungsabschlusses 2022

Herr Bgm. Meixner erläutert den vorliegenden Entwurf des Rechnungsabschlusses 2022
und ersucht den Gemeinderat hierzu seine Fragen zu stellen.

Antrag:

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding möge
den vorliegenden Rechnungsabschluss 2022 beschließen.

Der Antrag von Herrn Bgm. Meixner wird einstimmig beschlossen.

Teilrechnungsabschlüsse:

Herr Bgm. Meixner erklärt die Teilrechnungsabschlüsse für die VS und die MS Preding. Im
Voranschlag wurden die voraussichtlichen Summen für beide Schulen festgelegt und somit
weisen die Rechnungsabschlüsse die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben für das Jahr
2022 aus. Hierbei sind die Gastschulbeiträge und die Schulerhaltungsbeiträge, sowie die
Personalkosten für die Kanzlei einzeln aufgeschlüsselt ausgewiesen.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag die Teilrechnungsabschlüsse für die Volksschule
Preding, die MS Preding und die Personalkosten für die MS Preding in der vorliegenden
und ausgearbeiteten Form zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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Nachweise

Welters stellt Herr Bgm. Meixner den Antrag, alle angefügten Nachweise und Beilagen, laut
Inhaltsverzeichnis zum Rechnungsabschluss 2022 in der vorliegenden Form zu beschließen.

* Lagebericht zum RA 2021 gemäß § 173 StGHVO
* Beteiligungsbericht zum RA 2021 gemäß § 71b Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO
*Anhang zum Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 175 StGHVO
* Beilagen laut Inhaltsverzeichnis RA 2022

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Herr GR Langmann stellt den Antrag, den Gemeindevorstand für das Haushaltsjahr 2022 zu
entlasten.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 5. Jahresabschluss 2022 der „MG Preding Orts- und Infrastrukturentwicklungs-
KG";

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der MG Preding Orts- u. Infrastrukturentwicklungs-KG
liegt als Entwurf zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat vor. Die Gewinn- u.
Verlustrechnung weist wie im Prüfungsbericht ebenfalls ausgeführt wurde, für das
Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von € 4.885,35 auf. Der Jahresabschluss wurde
innerhalb der Frist von 14 Tagen zur öffentlichen Einsichtnahme kundgemacht. Es liegen
keine Stellungnahmen oder sonstigen Einwände vor.

Herr Bgm. Meixner wirft ein, dass die KG mit 31.12.2022 aufgelöst wurde.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, den Jahresabschluss 2022 der „MG Preding Orts- und
Infrastrukturentwicklungs-KG zu beschließen und den vorliegenden Entwurf des
Jahresabschlusses der MG Preding Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG zum
integrierenden Bestandteil des Protokolls zu erklären.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

AL Spath berichtet, dass in der nächsten Sitzung die noch ausständigen Beschlüsse gefasst
werden müssen.

zu TOP 6. Vermessung KIKRI;

Herr Bgm Meixner berichtet von der Begehung mit Herrn Müller Fritz und Herrn DI Pustnik.
Weiters wird über das Gespräch mit Herrn Ing. Müller berichtet. Im Zuge der Begehung vor
Ort wurden die folgenden Punkte vereinbart die dem Gemeinderat hiermit zur Kenntnis
gebracht werden:

l. Die Vermessung erfolgt nach der derzeitigen Nutzung in der Natur, d.h. entlang
der bestehenden Natursteinmauer bzw. der Betonmauer, die somit im Eigentum der
Farn. Müller verbleibt. Weiters sind somit die Eingangsstiegen nicht mehr auf
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öffentlichem Gut, sondern befinden sich nach der Vermessung ebenfalls im Eigentum
der Farn. Müller.

2. Hinsichtlich des Übergangs zum Kinderspielplatz gibt es eine neue Idee. Diese
wird dem Wirtschaftsausschuss gemeinsam mit Herrn Ing. Müller vorgestellt.

3. Der Glasfaseranschluss wird gemeinsam zuerst auf dem Grundstück der Farn.
Müller verlegt und anschließend auf dem Grundstück der Gemeinde Preding. Dadurch
ergeben sich Vorteile für beide Nutzer.

4. Der Fluchtbereich für Kindergarten und Krippe wird so geändert, dass eine neue
Ausgangssituation auf der Nordseite des Gebäudes entsteht und dadurch alle Kinder in
einen gesicherten Bereich flüchten köimen. Auch dieser Eingang wurde mit Herrn
Müller besprochen.

Herr GR Gurt bittet im Zuge dessen um Vermessung des Kirchenecks. Herr Bgm. Meixner
will nicht unnötig vermessen, aber er redet mit Herrn Reifgraber.

Das Anbot für die Vermessung der Kinderkrippe von Herrn Reifgraber liegt wie folgt vor:
Für die gewünschten Vermessungsarbeiten der Parzellen 22 u. .22 in der Kg.: Prediing 61 049 kann ich ihnen folgendes Honorar anbieten:

Aufgafaenstellung:
l) Erhebung der betroffenen. Vermessunesurkundea im VeEmessungsamt Leibmtz.
2) LTberprüfüae der Altpläne sowie Absteckung, Neuvethandlung der Grenzpunkte m der Natur u. Aufnahine.
3) Bestaadsaufnalime
4) Erstelluiis eines Mapppenberichtigungsplaaes.
5) E.tdieidumg im \'A Leibmtz.

l.) Erhebungsgebühren : €
2.} Grenzüberprufung, Begehung'; €
3.} Naturbestandsaufriahme:

4.) Material

5.) Planerstellung
6.) A.rchivgebühren

7.) Zv.jschensumme:
8.) Mwst.:
3.1

€

€

€

€

145,-
640,-
370,-
85,--

345,-
26,-

e

€
1.611,-

322,22
Gesamtsumme: € 1.933,20

Eine Grundstüctevereinigung vorher v»'äre anzuratsn (kann die MG setber ma-chenj,
Ich hoffe der Gemeinde ein lukratives Angebot gemacht zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Klaus Reifgrsber

Herr Bgm. Meixner fragt nach, ob die Vermessung entlang der Steinmauer (nicht entlang der
Hausmauer) vom Gemeinderat aus in Ordnung geht. Der gesamte Gemeinderat stimmt zu.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, Herrn Reifgraber mit der Vermessung der Kinderkrippe
lt. Anbot zu einem Preis von € l .933,20 zu beauftragen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 7. Wiederkaufsrecht Hr. Habersack;

Herr Bgm. Meixner berichtet, Herr Habersack hat ein Grundstück gekauft, worauf die
Gemeinde ein Rückkaufsrecht hat.
Herr Habersack überträgt das Grundstück in eine andere Firma.
Nun hätte die Gemeinde ein Vorkaufsrecht, das seitens der Gemeinde aber nicht in Anspruch
genommen wird.
Bei der neuen Firma wird das Vorkaufsrecht der Gemeinde wiederaufgenommen.
Folgendes Mail ist seitens des Notars an die Gemeinde gerichtet worden:
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Sehr geehrte GemeindeJ Sehr geehrter Herr BürgermeisterE

In EZ 794 KG 61049 Preding {Stainmeinlagefür BBurechtseinlage EZ 800; grundbücherlicher
AlleineEgenfirn'er: Robert Habe-sack, geb. 18.11.1564} ist unter C-LNr la das Wiederkauferecht
gemäS Punkt 5 des Kaufvertrages vom 05.04.2011 für die Marktgemeinde Preding eiiwerieibt.

Herr Robert Nabersack beabsich.tEgf, die Liegenschaft EZ 794 K6 61049 Preding in die zu 100 % in
seinem Eigentum stehende RH Holding SfflbH (F!N 551253tS einzubringen. Das bedeutet, dass die RH
H&Ming QmbH künftig neue Eigentümerin dieser Liegenschaft sein soll. Nit der Errichtung und
grundbücherlichen :Durchfi.ihrung des entspfechenden Vertrages wurde unser Notariat beauftragt.

Höflich dürfen wie Sie ersuchen, die angeschlossene Zustimmungse'klärung in einverteibungsfähiger
Form zu unterfertigen und die Urkunde sodann im Original unter Anschluss des entsprechenden
Gemelnderatsbeschlusses sarrt E'nladungskuirrende an unsere Ka.izlei zurüekzusenden-

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Stephan Planltensteiner, MBl
Notarsubstitiit

i.A. Nadja WillingBr
Sekreta'iat
Tel. 0316/8t00it4-33
w^w. no ta r^t-era ^. at

Somit wäre folgende Zustimmungserklärung seitens der Bürgermeisters zu unterfertigen:

-s
y>

2220tep/na

ÖFFENTUCHE NOTARE
DR. WALTER PISK & DR. PETER WENGER

PARTNERSC-AR-

ZUSTIMMUNGSEiRKLARUNG

In EZ 794 KG 61049 Preiliug (Stainmeialage fiji Baiu-editsemlage EZ SOO; gnuid-
büeheilicher Allemeigeutiimer: Robert HabeKack, geb. IS. Il. 1964) ist unter C-LNr la
das Wifderkaufstedit geniaß Puakt 5 des :Kauft'ertrage5 vom 05.04.2011 fiir die
Marktgemeiiide Pf^diug euiverkibt.

Heir Robert H.ibersack beabsiclitigt, die Uegeuschaft EZ 794 KG 61049 Preding m

die zu 100 °'i m semem Eigentiun stellende KH Hnlding GmbH (FN 551253t)

euizubimgen.

Die Marktgemeinde Pi-eiliag erteilt nim bei um-CTMiderteni Fortbestmid des Wieder-

kaufsrechtes ihre austlrilcfcliche Zustümnuag ziu- Einbrmgiias der Liegeaichaft EZ "94
KG 61049 Pi ecUng m die RH Hoklmg GrabH <R\- 55 1253t).

Preding, (un

NLis-kfgememde Predmg

Herr GR Tschampa meint, dass dies nicht nötig sei, da ein Wiederkaufsrecht bei Bebauung
erlischt. Somit könnte das Wiederkaufsrecht gleich gelöscht werden.
Es wird ebenso angemerkt, dass der in der Zustimmungserklämng angeführte Punkt 5 nicht
bekannt ist. Der Gemeinderat diskutiert kurz.
Herr AL Spath merkt an, dass nichts gegen eine Unterzeichnung spricht.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Zustimmungserklärung zu unterfertigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 8 Steuerberatungs kosten Pflegeheim;

Herr AL Spath berichtet, dass es sich um die Neufassung des Mietvertrages und die
Wirtschaftlichkeitsrechnung betreffend das Pflegewohnhaus dreht. Es wurden nun zusätzlich
zu den Anboten, die in der letzten GR-Sitzung behandelt wurden, weitere Anbote eingeholt:

Rechtsanwalt Herrn Mag. Pils:

Erarbeitung Erstentwurf Honorarpauschale 2.500,- zzgl USt und Barauslagen
Weitere Bearbeitung: Stundensatz € 330,- exkl. USt.

Steuerberater Mag. Binder.

Erstellung Planung/Budgetierung rund € 4.500,- zzgl USt

Honorar-/Stundensätze 2023

Steuerberatung
(Stand 01.01,2023)

Rechnungswesen (Buchhaltung) C 82,OC

SonderbfifBtung € 131,00

Personalmanagement (Lohnabrechnung) £ 108,00

Sonderberatung € 131,00

Steuerheratung

Office (Sekretariat) € 75,00

Berufsanwärter, Steuersachbearbeiter C 1.33,00

Steuerberater € 165,00

Partner C 195,00

Sonderberafajng € 240^00

Hinweis: Zuzüglich, Umsatzsteuer, Keisekosten una flBraustegen.

Herr AL Spath merkt an, dass der Unsicherheitsfaktor bei diesem Anbot deutlich geringer
wird, da Teile mittels Pauschale verrechnet werden.
Der Gemeinderat diskutiert. Die Entscheidung zu treffen ist schwierig, da keine
Erfahrungswerte vorliegen.
Herr GR HR DI Becker wirft ein, dass der Steuerberater Binder & Grossek beim Land die
Lohnverrechnung macht.

Herr AL Spath berichtet, dass sich bei Herrn Mag. Binder eine Andemng der beruflichen
Situation anbahnt. Die Abwicklung des gegenständlichen Auftrages ist jedoch sichergestellt.

Herr GR Schnur stellt den Antrag, den Rechtsanwalt Mag. Pils von der Piaty Müller-Mezin
Schoeller Partner Rechtsanwälte GmbH Co KG mit der Neufassung des Mietvertrages
(Erarbeitung Erstentwurf Honorarpauschale 2.500,- zzgl USt und Barauslagen, weitere
Bearbeitung: Stundensatz € 330,- exkl. USt.)
sowie Herrn Mag. Binder von der BG&P Binder Grossek & Partner Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung GmbH mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung filr das Pflegewohnhaus
Preding (Kosten für Erstellung Planung/Budgetierung rund € 4.500,- zzgl USt) zu
beauftragen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 9. Anbot Kommunaltraktor;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass dieser Punkt bereits im Wirtschaftsausschuss besprochen
wurde. Gestern ist ein neues Anbot der Fa. Gady eingetroffen.
Betreffend der im Ausschuss angesprochenen Achslast ist folgendes Mail von Herrn Dressier
(Fa. Gady) eingetroffen:

Guten Tag Herr Bürgermeister!

Ich habe von Steyr ( siehe Anhang ) folgende Informationen erhalten.

Die Achslasten welche mit 1000kg gemeint sind, könnte nur eine Rest Gewichtsbelastung sein.
Dh. Bei Voller Beladung/Belastung mit Z.B Frontlader ist immer noch eine Rest Achslast von 1000 kg vorhanden.
Es wird die Restachslast auch noch wesentfich erhöht/ wenn ein Gegengev/icht eEngesetz.t v/lrd, und somit dile Achsbeiastung verteilt wird.

Herr Bgm Meixner informiert, wenn man den Traktor nicht über die BBG bezieht, ist eine
Ausschreibung nötig. Außerdem ist mit 01.04. eine Preissteigerung von 10% angekündigt.
Anschließend erklärt er die Unterschiede zwischen den beiden Steyr-Traktoren der Fa. Gady.
(STEYR 4130 Expert CVT: € 137.006,37; STEYR 4125 Profi CVT: € 149.176,53)

Herr GR HR DI Becker hinterfragt, ob die Anschaffung eines Traktors wirklich nötig ist.
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass uns zum Laden eine Gerätschaft fehlt.
Herr GR HR DI Becker meint, dass Herr GR Langmann vorhin erst verlesen hat, dass man
mit Investitionen aufpassen soll. Außerdem wurden die Förderungen seitens der Gemeinde
eingestellt. Und trotzdem soll nun ein Traktor angeschafft werden?
Herr Bgm. Meixner berichtet, aktuell hat uns Herr Seewald seinen Traktor zur Verfügung
gestellt. Im Krankheitsfall von Herrn Seewald musste mitten in der Nacht spontan jemand für
das Beladen (zB. des Unimogs) mit Salz gesucht werden. Man ist immer abhängig.
Herr AL Spath erklärt, der aktuelle Traktor ist in die Jahre gekommen (ca. 25 Jahre alt), eine
Neuanschaffung ist definitiv fällig. Man muss dies als Investition auf die nächsten 25 Jahre
sehen.

Der WiHo ist im Winterdienst immer auf externe Hilfe angewiesen. Dasselbe gilt für
Arbeiten, bei denen ein Steiger nötig ist (zB: Lampen wechseln).
Herr GR Schnur gibt zu bedenken, dass zwischen € 3.000,- und € 5.000,- jährlich fürs
Ausleihen ausgegeben werden muss.
Aktuell hat die Gemeinde bereits eine BZ-Zusage vom Land über 50% erhalten.
Es folgt eine eingehende Diskussion des Gemeinderats.
Herr GR HR DI Becker wirft ein, dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt für einen
Traktorankauf gegeben ist. Herr Bgm. Meixner widerspricht. Er ist der Meinung, dass
momentan der beste Zeitpunkt dafür gegeben ist.
Herr GK Stangl erkundigt sich, ob man gewerblich mit F-Führerschein mit 50 km/h fahren
darf? Herr GR Gurt erklärt dazu die Eckpunkte.
Herr Bgm. Meixner berichtet, dass lt. Auskunft des Vertreters der Fa. Gady, die Gemeinde
Preding berechtigt ist, mit dem F-Führerschein 50 km/h zu fahren.

Herr GR Gurt merkt an, dass nur der Valtra N135D (Anbot Erhart um € 163.000,-) und der
Steyr 4125 Profi CVT (Anbot Gady um € 149.176,53) vergleichbar sind. Der Rest der
angebotenen Traktoren kommt technisch gesehen nicht in Frage.
Er berichtet weiter, die Fa. Erhart kann preislich leider nicht weiter nach unten (maximal
garantietechnisch könnte Herr Fink noch entgegenkommen, oder mit der Bereitstellung eines
Leihtraktors bis zur Auslieferung des Neuen). Herr Fiiik würde sich jedoch freuen, wenn die
Gemeinde den Traktor trotzdem bei ihm kauft (er bezahlt auch Kommunalsteuer).
Herr Bgm. Meixner erklärt, dass dies leider nicht möglich ist, da ansonsten ein
Ausschreibungsverfahren nötig ist. Das tut ihm irrsinnig leid, denn er persönlich würde sehr
gerne im Ort bei der Fa. Erhart kaufen.
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Es folgt erneut eine eingehende Diskussion (welche Ausstattungen könnte man einsparen und
im Zuge dessen auch Geld etc.)

Herr Vzbgm. Steiner merkt an, das Wichtigste bei der Auswahl des Traktormodels ist, dass
man sich rechtlich im grünen Bereich befindet.
Herr Bgm. Meixner schlägt vor, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, sodass der Steyr bei der
Fa. Gady noch vor dem 01.04.2023 bestellt werden kann. Bis dahin könnte man sich im
kleinen Kreis zusammensetzen und noch Positionen vom Anbot streichen oder ändern.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss über den Traktorankauf
(STEYR 4125 Profi CVT) bei der Fa. Gady zu einem maximalen Preis von € 150.000,- zu
fassen.

Es soll einen Termin mit der Fa. Gady zur Nachbesprechung des Anbots (sowie einer evtl.
Besichtigung desselben Models in St. Johann) organisiert werden. Herr GR Gurt, Herr GR
Tschampa, Herr GK Stangl, Herr GR Gutjahr und Herr GR Schnur möchten daran
teilnehmen.

Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. Herr GR HR DI Becker sowie Herr GR
Langmann enthalten sich der Stimme.

zu TOP 10. Anfragen Nutzer Turnsaal- Tarife;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass betreffend die aktuell geltenden Turnsaaltarife einige
Anfragen/Beschwerden eingelangt sind. Diese Punkte wurden bereits im Vorstand
besprochen. Die Tarifordnung wurde dementsprechend angepasst und für die heutige Sitzung
vorbereitet.

Der Gemeinderat berät sich kurz.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag,
l) alle bisherigen Tarifordnungen (Benutzungsgebühren) betreffend großer Turnsaal im

Schulzentrum Preding werden aufgehoben bzw. abgeändert;

2) den Tarif betreffend großer Turnsaal im Schulzentrum Preding m der vorliegenden
Form zu beschließen und dass diese Tarifordnung mit dem auf den Ablauf der 14-
tägigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft tritt;

TARIFORDNUNG

„großer TURNSAAL"
im Schulzentrum VS und MS Preding

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 18.03.2023
einstimmig beschlossen

• die bisherigen Tarifordnungen (Benutzungsgebühren) werden aufgehoben bzw.
abgeändert;

• für den großen Turnsaal im Schulzentrum Preding wird ab 01.09.2023 wie folgt
festgelegt:

Schlüsselkaution:
E U R 50,00
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Beschluss des Gemeinderates

in derGR-Sitzungam
18.03.2023

Gebührensätze
für

Kautionen

Kaution für ortsansässige Bewohner und Firmen:

E U R 100,00

Kaution für Ortsfremde und ortsfremde Firmen:

E U R 200,00

Beschluss des Gemeinderates

in derGR-Sitzung am
18.03.2023

Gebührensätze
für

Veranstaltungen

Tagespauschale:
E U R 400,00
(Reinigungskosten werden nach Aufwand verrechnet)

Bühne (Auf- und Abbau): EUR 100,00

Ortsansässige Vereine:

ohne Entgelt
(Reinigungskosten werden nach Aufwand verrechnet)

Gemeindeveranstaltungen / Veranstaltungen im
Rahmen des Kulturausschusses:

ohne Entgelt
(Reinigungskosten werden nach Aufwand verrechnet)

Beschluss des Gemeinderates

in derGR-Sitzungam
18.03.2023

Gebührensätze
für

regelmäßige
Nutzungen

Ortsansässige Vereine:
Unkostenbeitrag für die erste Stunde:
E U R 10,00
Für jede weitere Stunde:
EUR 5,00

Für Ortsfremde:

Unkostenbeitrag für die erste Stunde:
EUR 20,00

Für jede weitere Stunde:
EUR 10,00

Die Verrechnung findet im % Stundentakt statt.

Vor- und Nachbereitungszeit (z.B. Mitnutzung der
Umkleiden o.a.) werden mit je 15min verrechnet.
(d.h. l Stunde Unterricht = 1,5 Stunden Verrechnung)

Die Gesamtabrechnung findet Ende der jeweiligen
Wintersaison statt. Entsprechende
Zeitaufzeichnungen müssen durch den jeweiligen
Veranstalter selbst geführt werden.

Eine Verrechnung für regelmäßige Nutzungen findet
ab der Wintersaison 2023/2024 statt.

Regelmäßige Nutzungen nur während der
Wintersaison (01.11. d. Jahres bis 30.04. d. folgenden
Jahres - Ferien ausgenommen - gestattet.

Alle Tarife verstehen sich inklusive gesetzlicher USt.

Max. Besucherzahl: 480 Personen
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Diese Tarifordnung wird integrierter Bestandteil der Hausordnung über die Benützung des
Turnsaales für außerschulische Zwecke nach der Generalsanierung vom 17.12.2013 (GZ: 212-
2787-2013).

Diese Tarifordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in
Kraft.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag,
l) alle bisherigen Tarifordnungen (Benutzungsgebühren) betreffend kleinen Turnsaal

im Schulzentrum Preding werden aufgehoben bzw. abgeändert;

2) den Tarif betreffend kleinen Turnsaal im Schulzentrum Preding m der vorliegenden
Form zu beschließen und dass diese Tarifordnung mit dem auf den Ablauf der 14-
tägigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft tritt;

TARIFORDNUNG
„kleinen TURNSAAL"

im Schulzentrum VS und MS Preding

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 18.03.2023
einstimmig beschlossen

die bisherigen Tarifordnungen (Benutzungsgebühren) werden aufgehoben bzw.
abgeändert;

für den kleinen Turnsaat im Schulzentrum Preding wird ab 01.09.2023 wie folgt
festgelegt:

Beschluss des

Gemeinderates in der

GR-Sitzung am
18.03.2023

Gebührensätze
für

Kautionen

Schlüsselkaution:

EUR 50,00

Kaution für ortsansässige Bewohner und Firmen:

EUR 100,00

Kaution für Ortsfremde und ortsfremde Firmen:

EUR 200,00

Beschluss des

Gemeinderates in der

GR-Sitzungam
18.03.2023

Gebührensätze

für

regelmäßige
Nutzungen

Ortsansässige Vereine:
Unkostenbeitrag für die erste Stunde:
EUR 7,50
Für jede weitere Stunde:
EUR 5,00

Für Ortsfremde:
UnkostenbeitraR für die erste Stunde:
EUR 15,00
Für jede weitere Stunde:
EUR 7,50
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Die Verrechnung findet im % Stundentakt statt.

Vor- und Nachbereitungszeit (z.B. Mitnutzung der
Umkleiden o.a.) werden mit je 15 min verrechnet, (d.h. l
Stunde Unterricht = 1,5 Stunden Verrechnung)

Die Gesamtabrechnung findet Ende der jeweiligen
Wintersaison statt. Entsprechende Zeitaufzeichnungen
müssen durch den Jeweiligen Veranstalter selbst geführt
werden.

Eine Verrechnung für regelmäßige Nutzungen findet ab
der Wintersaison 2023/2024 statt.

Regelmäßige Nutzungen nur während der Wintersaison
(01.11. d. Jahres bis 30.04. d. folgenden Jahres - Ferien
ausgenommen - gestattet.

Alle Tarife verstehen sich inklusive gesetzlicher USt.

Diese Tarifordnung wird integrierter Bestandteil der Hausordnung über die Benützung des
Turnsaales für außerschulische Zwecke nach der Generalsanierung vom 17.12.2013 (GZ: 212-
2787-2013).

Max. Besucherzahl: 30 Personen

Diese Tarifordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in
Kraft.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 11. Panoramasaal Halbtagesmiete;

Herr Bgm Meixner berichtet, auch dieser Punkt wurde im Vorstand vorbesprochen. Man
möchte den Halbtag nicht auf eine bestimmte Uhrzeit begrenzen, sondern auf eine Dauer von
4 Stunden.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag,

l) alle bisherigen Tarifordnungen (Benutzungsgebühren) betreffend Panorama-Saal
werden aufgehoben bzw. abgeändert;

2) den Tarif betreffend Panorama-Saal in der vorliegenden Form zu beschließen und
dass diese Tarifordnung mit dem auf den Ablauf der 14-tägigen Kundmachungsfrist
folgenden Tag in Kraft tritt;
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TARIFORDNUNG | B
„PANORAMA-SAAIJ"

Il der Marktgemeinde Preding

Vffv ai!

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat in seiner Sitzung vom 18.03.2023
emstimmig beschlossen

l) Alle bisherigen Tarifordnungen (Benutzungsgebühren) werden aufgehoben bzw.
abgeändert;

2) die Tarifordnung für den Panorama-Saal im Marktgemeindeamt Preding wird wie
folgt festgelegt:

Beschluss des
Gemeinderates in der GR-

Sitzung am 18.03.2023

Gebührensätze
für

Kautionen

Schlüsselkaution:
EU R 50,00

Kaution für ortsansässige Bewohner und Firmen:

E U R 100,00

Kaution für Ortsfremde und ortsfremde Firmen:

EUR 200,00

Beschlussdes
Gemeinderates in der GR-

Sitzung am 18.03.2023

Gebührensätze
für

Veranstaltungen

Tagespauschale:
EUR 350,00

/2 Tagespauschale (bei Veranstaltungen bis zu 4
Stunden):

E U R 200,00

Castro (auch für Trauungen): EUR 100,00

Gemeindeveranstaltungen / Veranstaltungen im

Rahmen des Kulturausschusses:

ohne Entgelt

Jahreshauptversammlung/Generalversammlungvon
ortsansässigen Vereinen:

ohne Entgelt (einmalig im Jahr)
Reinigungskosten werden nach Aufwand verrechnet!

Beschlussdes

Gemeinderates in der GR-

Sitzung am 18.03.2023

Gebührensätze
für

Trauungen

Für Ortsansässige:
Benützungspauschale:
EU R 100,00

Für Ortsfremde:

Benützungspauschale:

EUR 250,00

Beschlussdes
Gemeinderates in der GR-

Sitzung am 18.03.2023

Anzahlungen bzw.
Stornogebühren

Anzahlungen:

25% der Gesamtsumme (bei Reservierung zu bezahlen)

Stornogebühren:

Bei Storno wird die Anzahlung als Stornogebühr
einbehalten.

Alle Tarife verstehen sich inkl. USt. und inkl. Reinigung (bis auf erwähnte Ausnahmen) und
Bestuhlung.

Max. Besucherzahl: 120 Personen
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Welche Art von Veranstaltunßen sind zugelassen?

Seminarveranstaltungen, Firmenveranstaltungen, Kulturveranstaltungen (Vemissage,
Diavorträge, Lesung), Fortbildung, Jahreshauptversammlungen

Keine Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern, Feiern von Privatpersonen, Freizeitveranstaltung
+ sportlichen Aktivitäten (Tanzkurse, Yoga, etc.

Diese Tarifordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in
Kraft.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 12. Wartungsvertrag Schindler Aufzug KiGa und KommZentrum;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass der Wartungsvertrag der Fa. Schindler für den Aufzug im
Gemeindeamt/KiGa zu einem Preis von €3.228,07 zu beschließen wäre.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, den Wartungsvertrag der Fa. Schindler für den Aufzug
im Gemeindeamt/KiGa zu einem Preis von €3.228,07 inkl. USt zu beschließen

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 13. Verordnung AImweg - Übertragung ins öffentliche Gut;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass die Verordnung betreffend die Übernahme des Almwegs
ins öffentliche Gut nochmals zu beschließen ist, da sich bei der Erstellung der VO ein Fehler
eingeschlichen hat (falsche KG-Angabe).

A
fl

u

S2:i'>-2Ba2-12B5-OBä3.3
predin^ »T 'sm.sazs

Kundmachung

Qe:mä6i92 Abs:, l und 2 derSteiermärkischen Gerne indeflirdnung
LSBI. Nr. 115/1967 in der Fassung U5/2012 wfrd kunägemaeht;

Gemäß § 8 Abs- 3 Steiermärtisches Landes-Straßenvem'altungsgesetz - LStVG 1964, LGBI.
Nr. 154/1964, in d:er Fassung IGB1. Nr. 80/2021 hat der Gemeinderat der Markige meinde Preding
unter Ztlgrundelegung der Vermessungsurkunde der Vermesser Huber -i- iPanner ZT GmbH vom
04.10.2022, SZ: 222325 in seiner Sitzung vom 18.03.2023 die nachstehende

VERORDNUNG
beschlossen:

GrundbücherliGhe Durcftfüftrung der Vermessung der Anlage „Almweg". Im Zuge der Vermessiung
werden dem neu angelegten Snt. Nr. 1438, KG 6104S Preding Grundistucksteiie der Grst. Nr.
365/2 (376 m1), 366 (255 m2}, 316/2 (165 mz) und 316/1 (381 m2), alle itG 6104S Preding
lastenfrei zugeschriebeR.

Es werden sämtiictie Grundstücke iizw. Grundstüciksteile, die aus einer prwaten

Grundbuchseinliage aügeschriebei'1 und dem Offenllfehen Gut jStraBen und Wege)
zugeschrieben, werden aen-s Gemefngebrauch als Offentiic'ie Verkehrsfiache gewidRet bzw: sw
Offenrlichen Straße erfelart-

Es wird bestätigt, dass die Anläge errichtet wurde und entsprechenGe Baumaßrist'imen
daiimgehend stattgefunden haben.

Die Verordnung wird mit dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag rechtskräftig.

Fürd:en Semeinderat

DerBürgsrmeister

AdcSfNeixner

Angeschiage'n am:
Abgancmmen am:

llaiKcnBlne» pnllro | Sra»r ibaat 11, 8i84 P-sdlrg ] T«j: •43(:lfla,2i22 »•a: «t8M:d]SE'222; 12

Nall-gd<g8r«ltlnB.«u .W»: »ww.aBlirlniK-pniinn.at | D'/P.: UID: nuitSVSI

Safflft^iMfelnduRß: RaK»(iftti»ribar^[:W^o.n^r»(Sing tf.3«!R IStC:SZSTA'raO*B8 | IBA.W: ATB4.M4a •000 OSOS^TS

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die vorangegangene Verordnung betreffend
Übernahme des Almwegs ins öffentliche Gut nochmals zu beschließen.

die

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 14. Verordnung KVP Preding West - Übertragung ins öffentliche Gut
(Landesstraße);

Herr Bgm Meixner berichtet, die A 16 hat um die Übertragung ins öffentliche Gut des
Kreisverkehrs selbst gebeten. Hierzu ist wie gehabt ein Beschluss über die entsprechende VO
zu treffen.

i
l̂iPREDING

s,

EearssSK Be-ra-sre-in
Tel.: S3-!;,:222233

Fane +0(3!31M,3Effi 12
E^sf g3»@3rädsrg.^u

GZ.A.2I:2S-!;3S-3C2D3
P!B«n», an- W.SS.1SZS

Kundmachung

Semä8 5 92 Abs. l und 2 der Steiermärk.fschen Semeindeordnung
ISB1. Nr. 115/1967 in der Fassung 118/2021 wird kundgeniacht;

GemäS S S Abs. 3 Steiermarkisches LäRdes-Straßenvem'altungsgasetz - LStVG 1964, LSBl
He. 80/2021. in der Fassung LGBIi. :Nr. 60/2003 hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding
unter Zugrundelegung der Ve'meisungsurkL'Rde des (ngenieurkonsulenten für
Vermessungswesen Dipl.-lne- Jossf Prattes, vosi 06.05.2022, GZ :3401 in seiner Sitzung vom
18.0i.2023 diie nachslehende

VERORDNUNG
beschlossen:

Grundbü:cherffche Durchführung der lotasiralen Scnlussuermessung der Anlage

L617 ..KVP Predine West" - KG 61049 Predmg,

Für sämtliche vom Öfentlichen Sut (Straßen und Wege) abgsschriebeneR und einer privaten.
Gründbuchseintage zugeschriebenen Grundstücke bzw. Grundstücksteiie wird die Widmung für
den Gemeing'abraach aufgehoben.

Welters wai'den säi-itllche Srundstücke özw. Grundstiiicksteile, die aus einer privaten
Grundbuchseintage aügeschrieben urid dem Öffentftchen Gut iStraSen und Wege)
zugesehrieüen, werden dem GeEnelingebrauch als Öffentliche Verkehrsfiädie gewidmet bzw. zur
Öffentlichen Straße erklärt.

N»nldo«!wln<S< RT-Ktfng j Qfsur »:fraS» 11, »6»4 F^dlfig | T^: +43<SjS^a«2222 : Fax: *4SiD?>1&(^2£22 12

Malt: gri^twftdtna^u . W.^i: www,<a»m»iiidfr.pni ig.aii | DVR: | ütD: .ATUaM»E-i

SaHihvwbCftiluns: Ral?f»lc»n&ank WSdö a-Pradmg 0«n .: EIC; SEZSTAT2.®*»» | IBA^: A7fi<..U4i> MQO flCT& &S7®

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die vorangegangene Verordnung betreffend die
Übertragung ins öffentliche Gut des Kreisverkehrs zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 15. Verordnung Lilienweg und Mitterholzstraße - Übertragung ins öffentliche
Gut;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass die Verordnung betreffend die Übertragung ins öffentliche
Gut der Straßen Lilienweg und Mitterholzstraße.

^
BIPREDING

SWKtW-^.: PflÖW^»*»!
TN- L^^j^'22-2^^

htoL •^^^äS^S'23.^
e-4itei(l aeiwi&yi«fe»'Mi

s^. A^ä-ä.l.,^^ s%
ft*<feä ttfri1S5;-Ä^2£iS

Kundmachung

Seinn S § 92 Abs. l und Z der Stclcrmärkkchen ä emeindeo-rdnur^
tGBL Nr. 11S/1967 En ier Fassung Uaii'20£l mW itund.gemseht:

eemä!, $ S Aas. i Ste?enTsrkj'sch.es La[-ces-Straierve-wsti..nssgessa - IStVe 1964. tGBl.
Nr. t54,''lM4. il tie- fass^ig iSK. Nr. SO/ZOal hat de-Gien-eincc-at de- h'aritige'Tcinde'Predirg
unte' ZiL..E.runcfeleTjns' c:er Ver?ress^ns%i-''^Lr^c c<cs iry-~'e.sT^sir.s^ertc?t fur
Vem'es5,jng.3Aesas-i Dipi.-ln^. :Ro'ä<:rt K.iste'-er. AT ^ySw'brsnr^rar.se'- 1X;5, ^045 GTss,, vom
OS.01.2023. CZ 202:2-02-äSliT T, sww Siti^ng •.VT, tS.03.2023 cie nsfistclerde

VERORDNUNG
be.rchiösse"!.:

©runcb^che'lict'c D^'STfuhn.-rg
..Mrttffrhob-rtralie-.

der Vermft^ur^ der Anfass ..,ljfie'n-weg:'' i-sd
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Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die vorangegangene Verordnung betreffend die
Übertragung ins öffentliche Gut der Straßen Lilienweg und Mitterholzstraße zu beschließen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 16. Verordnung Schigan - Übertragung in und Auflösung öffentliches Gut;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass die Verordnung betreffend die Übertragung ins öffentliche
Gut und die Auflösung des öffentlichen Gutes beim Schigan neu zu beschließen wäre, da das
Plandatum falsch war.
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Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Verordnung betreffend die Übertragung ins
öffentliche Gut und die Auflösung des öffentlichen Gutes beim Schigan neu zu beschließen

Hr GR HR DI Becker ist der Meinung, dass der Marktgemeinde Preding durch die
Nichterledigung von Vermessungen laufend Kosten entstehen. Dies sollte künftig besser
beobachtet werden.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 17. Gewährung eines inneren Darlehens;

Rücklagenentnahme Seniorenwohnhaus - Gewährung eines inneren Darlehens;

Herr Bgm. Meixner berichtet über die aktuelle finanzielle Situation. Die geplante
Aufstockung unseres Kassenstärkers von einem 1/6 auf 1/4 ist laut Auskunft von Frau Tatjana
Siegl (Land Stmk. A7) nicht mehr möglich. Diese Option galt nur während der
Coronapandemie.

Da seitens der Aufsichtsbehörde noch keine Genehmigung der Darlehen der Mehrkosten für
den Neubau des Kindergartens samt Kommunikationszentrum vorliegt, schlägt Herr Bgm.
Meixner vor, dass sich die Marktgemeinde Preding ein inneres Darlehen mit einem Teil der
Rücklage für das Seniorenwohnhaus selbst gewährt.

Die Rücklage beträgt derzeit € 1.288.281,42 und liegt auf einem Sparkonto (AT83 3849 9004
0500 0070) der Marktgemeinde Preding.

Da mit heutigem Tag der Kontostand auf dem Konto Nr. AT04 3849 9000 0500 0070 der
Marktgemeinde Preding € -957.306,25 beträgt und der derzeitige max. Kreditrahmen
€ -943.083,33 beträgt, ergibt sich in den nächsten Tagen, dass keine liquiden Mittel mehr zur
Verfügung stehen würden.

Um Zahlungsverzögemngen und damit einen wirtschaftlichen Schaden durch Verzugszinsen
von der Marktgemeinde Preding abzuwenden und die Liquidität sicherzustellen, schlägt Herr
Bgm. Meixner vor, einen Betrag in der Höhe von € 1.000.000,- auf das Konto
Nr. AT04 3849 9000 0500 0070 der Marktgemeinde Preding als inneres Darlehen am
20.03.2023 zu überweisen.

Um die Habenzinsen für das Seniorenwohnhaus auszugleichen, kann sich Herr Bgm. Meixner
vorstellen, das innere Darlehen mit einem Zinssatz von 0,25 % zu gewähren. Dieser Zinssatz
entspricht lt. Auskunft der Raiba Wildon-Preding (08.03.2023 telefonisch und am 15.03.2023
schriftlich) dem derzeitigen Habenzinssatz des Sparkontos der Rücklage.
Die Laufzeit des inneren Darlehens beträgt maximal bis Ende des Jahres, d.h. das innere
Darlehen ist spätestens am 30.12.2023 auf das Sparkonto Nr. AT83 3849 9004 0500 0070
zurückzahlen, bzw. ist das innere Darlehen umgehend nach Zuzählung der Darlehen für die
oben angeführten Bauvorhaben zu tilgen.
Herr Bgm. Meixner stellt die Angelegenheit zur Diskussion.

Der Gemeinderat kommt nach eingehender Diskussion der Angelegenheit überein, dass das
innere Darlehen die wirtschaftlichste Möglichkeit der Zwischenfinanzierung darstellt.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, die Gewährung
eines inneren Darlehens in der Höhe von € 1.000.000,- zum Zweck der Sicherstellung der
Liquidität der Marktgemeinde Preding. Das innere Darlehen wird am 20.03.2023 vom
Sparkonto Nr. AT83 3849 9004 0500 0070 auf das Konto Nr. AT04 3849 9000 0500 0070 der
Marktgemeinde Preding überwiesen. Für das innere Darlehen wird ein Zinssatz von 0,25 %
festgelegt. Das innere Darlehen ist umgehend nach Zuzählung der Darlehen fiir die
Bauvorhaben Errichtung eines Kindergartens samt Kommunikationszentrum"
(Vorhabenscode: 1200009 und Vorhabenscode: 1200015) zu tilgen. Das Darlehen ist
längstens bis 30.12.2023 zurück zu zahlen.

(;(;

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 18. Beschluss über Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe;

Herr Bgm Meixner berichtet vom Schreiben der Steierm. Landesregierung Abteilung 7, vom
14.03.2023.
Die Marktgemeinde Preding fällt laut Berechnung jeweils in die Kategorie 2, somit können
€ 7,- oder € 8,- /m2 verrechnet werden. Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt € 8,- /m2 pro Jahr.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag die Verordnung in der vorliegenden Form zu
beschließen und somit die Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandabgabe für das
gesamte Gemeindegebiet jeweils mit € 8,- je m2 Nutzfläche festzusetzen.

VERORDNUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding hat m seiner Sitzung vom 18.03.2023 gemäß § l Stmk.
Zweitwohnsitz- und Wohnuagsleerstandsabgabegesetz - StZWAG die nachstehende Verordnung beschlossen:

l. Teil
Zweihvohnsitzabgabe

Gegenstand der Abgabe

(l) Den Gegenstand der Abgabe bilden Zweitwohnsitze.
(2) Als Zweitwohnsitz gilt jeder Wohnsitz, der nicht als Hauptwohnsitz (Art. 6 Abs. 3 B-VG) verwendet

wird.

§2
Abgabepflichtige

(l) Abgabepflichtige sind, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, die
Eigentümerinnen/Eigentümer der Wohnung, im Fall eines Baurechts jedoch die Baurechtsberechtigten.

(2) Wird eine Wohnung unbefristet oder mindestens sechs Monate vermietet, verpachtet oder sonst
überlassen, sind für die Dauer der Überlassung die Inhaberinnen/Inhaber (wie Mieterinnen/lVtieter,
Pächterinnen/Pächter) abgabepflichtig.

§3
Ausnahmen von der Abgabepflicht

Ausgenommen von der Abgabepflicht sind insbesondere Wohnungen, die
l. nahezu ausschließlich beruflichen Zwecken (Pendler), Ausbildungszwecken, Zwecken des Studiums,

der Lehre sowie des Präsenz- oder Zivildienstes dienen;
2. land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken, wie der Bewirtschaftung von Almen oder Forstkulturen

dienen;
3. von Eigentümerinnen/Eigentümem aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen nicht mehr als

Hauptwohnsitz verwendet werden;
4. von Pflegenden genutzt werden oder einem Pflegeaufenthalt dienen.
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Höhe der Abgabe

Die zu entrichtende Zweitwohnsitzabgabe wird unter Bedachtaahme auf den Verkehrswert der Liegenschaften in
der Gemeinde und auf die finanziellen Belastungen der Gemeinde durch Zweitwohnsitze nach der Nutzfläche
der Wohnung wie folgt festgelegt:

pro m2 Nutzfläche 8€

Dauer der Abgabepflicht

(l) Die Abgabepflicht entsteht mit Beginn des Monats, in dem die Wohnung als Zweitwohnsitz verwendet
werden kann, und endet mit Ablauf des Monats, in dem die Wohnung nicht mehr als Zweitwohnsitz
verwendet werden kann.

(2) Ändert sich während des Kalenderjahres die Art der Verwendung der Wohnung, ist die Abgabe für die
Dauer der Verwendung als Zweitwohnsitz anteilsmäßig, jeweils berechnet nach ganzen
Kalenderwochen, zu entrichten.

2. Teil
Wohnungsleerstandsabgabe

§6
Gegenstand der Abgabe

Den Gegenstand der Abgabe bilden Wohnungen gemäß § 3 Abs. 4 StZWAG, an denen nach den Daten des
Zentralen Melderegisters mehr als 26 Kalenderwochen im Jahr weder eine Meldung als Hauptwohnsitz noch als
sonstiger Wohnsitz vorliegt.

§7
Abgabepflichtige

Abgabepflichtige sind die Eigentümerinnen/Eigentümer der Wohnung, im Fall eines Baurechts jedoch die
Baurechtsberechtigten.

§8
Ausnahmen von der Abgabepflicht

Ausgenommen von der Abgabepflicht sind insbesondere:
l. Wohnungen im Eigentum einer gemeinnützigen Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigung;
2. Wohnungen im Eigentum von Gebietsköqierschaften;
3. Bauten mit bis zu drei Wohnungen, in denen die Eigentümerinnen/Eigentümer des Baus in einer der

Wohnungen ihren Hauptwohnsitz haben;
4. betrieblich bedingte Wohnungen einschließlich solcher land- und/oder forstwirtschaftlicher Betriebe;
5. Wohnungen, die anlässlich notwendiger Instandsetzungsarbeiten nicht länger als 26 Kalenderwochen im

Jahr leerstehen;
6. Wohnungen, die von den Eigentümerinnen/Eigentümem aus gesundheitlichen oder altersbedingten

Gründen nicht mehr als Wohnsitz verwendet werden;
7. Vorsorgewohnungen für Kinder, höchstens jedoch eine Vorsorgewohnung pro Kind in der Steiermark;
8. Wohnungen, die aufgrund behördlicher Anordnungen nicht vermietbar sind;
9. Bauten mit einer Wohnung oder mehreren Wohnungen für die das Bundesdenkmalsamt mit Bescheid die

Denkmaleigenschaft festgestellt hat;
10. Wohnungen, die im Eigentum oder in der Benützung eines fremden Staates oder aufgrund von

Staatsverträgen errichteter Organisationen oder als exterritorial anerkannte Personen stehen, insoweit
diese Wohnungen zur Unterbringung von diplomatischen Vertretungen oder zu Wohnzwecken für
Personen verwendet werden, die als exterritorial anerkannt sind.
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Höhe der Abgabe

Die zu entrichtende Wohnungsleerstandsabgabe wird unter Bedachtnahme auf den Verkehrswert der
Liegenschaften in der Gemeinde nach der Nutzfläche der Wohnung und den Kalenderwochen im Jahr ohne
Wohnsitz wie folgt festgelegt*:

pro m2 Nutzfläche 8 €

3. Teil
Gemeinsame Bestimmungen

§10
Entstehung des Abgabenanspruchs, Selbstberechnung und Entrichtung

(l) Der Abgabenanspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres.
(2) Die Abgabepflichtigen haben die Abgabe selbst zu berechnen und den selbstberechneten Betrag für

jedes Kalenderjahr, die Nutzfläche der Wohnung sowie im Falle der Wohnungsleerstandsabgabe
zusätzlich die Kalenderwochen ohne Wohnsitz im Jahr bis zum 31. März des Folgejahres der
Abgabenbehörde bekanntzugeben. Die Abgabe ist binnen vier Wochen ab Bekanntgabe der
Selbstberechnung zu entrichten.

Inkrafttreten

Die Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.
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Besründuns für die Festsetzung der Abeabenhöhe aufgrund folgender Berechnung, für die
Marktgemeinde Preding:

D

Zweitwohnsitzabgabe
It. Petra Krenn (Bauamt)- Verkehrswert Stand 29.11.2022

Preding
Tobis

Wieseldorf

€ 80,00

€ 40,00

— € 35,00

€ 155,00

bis
bis
bis

€
€
€
€

80,00
50,00
50,00

180,00

-> Kat. l
^Kat.2
^Kat.2

/ 3

.4. T'""""T

1-1 € 52,00 bis i € 60,00 0|->|Kat. 2

Belastung/Jahr = I € 17.354,20
(€ 320.655,66 davon 5,4121%) -> Kat. 2

Ergebnis:
Preding:

Tobis :

Wieselsdorf:

Verkehrswert

Belastung

Kat. l

Kat. 2

Verkehrswert Kat. 2

Belastung Kat. 2

Verkehrswert Kat. 2

Belastung Kat. 2

} Kat.l 4.—

} Kat. 2

} Kat. 2

sl.
Vorschlag Land:

Preding(Kat. l)
Tobis + Wieselsdorf (Kat. 2)

Gemeinde

€
€

€

9,00 bis
7,00 bis

8,00 /m2

€ 10,00 /m2
€ 8,00 /m2

L Variante l ]
54

Hohe der Abgabe Vorsschfag Gerr^eind&bunä
Auszu-s aus Verordr.us r scoria ge

Die zu entrichtende Zweitwohnsitzabgabe wird unter Bedachtnahme auf den Verkehrswert der
Uegenschaften in der Gemeinde und auf die finanzlellei'i Belastungen der Gemeinde durch
Zweitwohnsitze nach der Nutzfläche der Wohnung wie folgt festgelegt':

pro m2 Nutzfläche ..€

^Eshardleis sich ^^.ur^ einen Vorschlss; d^s& Earac.hp urgsmsthcde istvcTn STZWAG rieh-: ve! ••gsg.e.ben und ivann somit auch sir.
anderes: Bsrschnurgsmoösl^ (z5. FlschasR'otegorienJ sn de- ''/erordnung vcrgeseher werde-i. IVian: beschta iedoch öie gssetziiche
Vorgabe ;§ 7 fi-ss.. 2 SeTWAG) -100 m1 max. 1000 € it- Ka lenderjahr?
VARIANTE'1'*:

" • Oer AbgGüeirssa-sz tosnnfQr hesfamrRts Te.ie des Ge.meirs^E.seüse'tes m ^n^ersc^a-^ic^ec Hähefes'^essrzt ^Awrsfe^ -f >Tß s/cK dsefür
stie Fejrj^rzüus mo^efc'rcfte" U^i.Tra^d'e !n,'7erfic'&' a'er Gemewüs fffAe.STA'cft :ym:6i-5C<»;e?i?en ^^ La'ge ü-sr i.iegensshaft noAe dfff
AuiGuaha vs,, nahe fwes Sers- coer ei"ef 5cT'<'pf'sie}. L Variartell ]
Im Gebie'tstefl X wird die Höhe der Abgatie unter Bedachtnahme auf den Verkehrswert der
Liegen schaften in der Gemetnde und auf dse fmanzfeUen Belastungen der Gemeinde durch
Zweitwohnsitze nach der Nutzflöcfie der Wohnung wie folgt festgelegt:

pro m-" Nutzfläche .€

Im Gebietsteil Y wird die Höhe der Atigabe unter Bedachtnatime auf den Verlcehrswert der
Lfegenschaften m der Gememde unä auf die ßnonzfe^en Befastufngen der Gemeinde durch
Zweitwohnsitze noch der Nutzfläche der Wohnung wie folgt festgelegt:

pro m' Nutzfläche .€

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding kommt überein, dass sinnvollerweise dieselbe Gebühr für
das gesamte Gemeindegebiet gelten sollte und entscheidet sich daher für die Variante I der Vorlage des
Gemeindebundes.
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2L

Wohnungsleerstandsabgabe
It. Petra Krenn (Bauamt)-Verkehrswert Stand 29.11.2022

Preding ~ € 80,00 € 80,00 ^ Kat. l
Tobis ~ € 40,00 bis € 50,00 ^ Kat. 2
Wieseldorf-€ 35,00 bis € 50,00 -> Kat. 2

4.
Vorschlag Land:

Preding(Kat.l) != €
Tobis+Wieselsdorf(Kat.2) = €

Gemeinde = €

9,00 bis l € 10,00 /m2
7,00 bis € 8,00 /m2

8,00 /m2

Variante l

§9
Hohe der Abgabe Vorschlag Gerr.einrfebundes -

Auszug aus Verordnunasyoriage

Die zu entrichtende Wohnungsteerstandsabgabe wird unter Bedachtnahme auf den
Verkehrswert der Uegsnschaften in der Gemeinde nach der Nutzfläche der Wohnung und den
Kalenderwochen im Jahr ohne Wohnsitz wie foigt festgelegt*:

pro m2 Nutzfläche ,..€

*££ hardslt sieh hje^um e'nen Vorschlag; d?es& Berad-ir jrgsmetftcde ist vom StZWAG richs vorgeg.sben jnd ^3HR somit: auch e^
sndefes Bsrschnur.gsn'odsli (2.8. nsc^i FJasherkst^orienl in d:5r Vercrönur'g i/orgesehs'n we?ö"r. ^.sn beachte jsJoch die
S-Eelz! iche Vorgaba (S 7 Abs. I StZWASj - 100 m; ma«. 1000 < itn Xalenderjahr!

VARIANTE*":

^'''Oe.fAt'gabe^z^z Kawfürbsstfmmrs Tsfe dss Gefne'ncffgs^iStss sn wte^chf£3i'lwef Hö^e festgesetzt wsysen, we.nn ach d'efür
a':e Festsetz'jng moßge^ic.h^ Umsm^e wnerfwfb aef Gefr{e:^e_»f^eb^:n •ws.'-sc^iöen ^B. läge ü-er Uegenscr.aft ^one ssr
Autc'tfahf} VE. Nahe e'.nesSees oa'er e'fter S^fcatej- Variante II

tm Gebietsteil X wird die Höhe der Abgabe unter Bedochtnahme auf den Verkehrswert der
Uegenscnoften in der SemeSnde und auf die finaniiellen Belastungen üer Gemeinde durch
Zweitwohnsttze nach der Nuhflache der Wohnung wie folgt festgelegt:

pro m1 Nutzfläche €

Im Gebietsteil Y wird die Höhe üer Abgabe unter Bedachtnohme auf den Verkehrswert der
üegenschaften in der Gemeinde und auf die finanzieilen Belastungen der Gemeinde durch
Zwatwohnsitze nach üer Nutzfläche der Wohnung wie folgt festgelegt:

pro nf Nuüßäche f

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Preding kommt überein, dass sinnvollerweise dieselbe Gebühr für
das gesamte Gemeindegebiet gelten sollte und entscheidet sich daher für die Variante I der Vorlage des
Gemeindebundes.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Herr GR Trümmer verlässt um 11:50 Uhr die Sitzung.
Es sind somit 14 Gemeinderäte anwesend!
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zu TOP 19. Beschluss gem. § 71a Abs. 2 Stmk. GemO
(IndexanpassungAVertsicherung betreffend Kanal und Müll);

1967

Herr Bgm Meixner berichtet, dass die Beschlüsse betreffend Müll, Kanal und Wasser
gesammelt gefasst wurden. Dies ist nicht korrekt. Privatrechtlich und Hoheitlich darf man
nicht kombinieren.

AL Spath erklärt, der GR hat eine Willenserklärung im Dezember 2022 gefasst, welche im
Anschluss kundgemacht wurde. Weder der Gemeinderatsbeschluss noch die folgende
Verordnung waren formell rechtskonform.
Die zuständige Bearbeiterin des RA7 hat sich bereit erklärt bei einem Termin vor Ort der
Gemeinde Preding der Richtigstellung behilflich zu sein.
Zukünftig ist die Indexanpassung nicht mehr jährlich zu beschließen, sondern nur mehr durch
den Bürgermeister kundzumachen.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, von der Möglichkeit der Wertsicherung der

Benutzungsgebühren gemäß § 71a Abs 2 Stmk. GemO Gebrauch zu machen und

beantragt nachstehenden Beschluss zu fassen:

Beschluss über die Wertsicherung der Benutzungsgebühren

gemäß § 71a Abs 2 Stmk. GemO der Marktgemeinde Preding

Mit Wirksamkeit ab 1.1.2024 wird von der Möglichkeit der Wertsicherung der

Benutzungsgebühren gemäß § 71 a Abs 2 Stmk. GemO Gebrauch gemacht.

Demgemäß sind die

a) Kanalbenützungsgebühr

b) Müllgebühren

mit Wirkung vom l. Jänner jeden Jahres in dem Ausmaß zu erhöhen oder zu ven-ingern, in

welchem sich der von der Bundesanstalt Statistik Austria verlautbarte Verbraucherpreisindex

2015 (VPI 2015) oder ein an seine Stelle tretender Index im Zeitraum l. Oktober bis

30. September des der Anpassung vorangehenden Zeitraums verändert hat.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 20. Beschluss über IndexanpassungAVertsicherung betreffend Wasser;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass es sich hier um denselben Beschluss wie oben handelt, nur
eben privatrechtlich.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, von der Möglichkeit der Wertsicherung der

Wasserversorgungsgebühren im privatrechtlichen Bereich Gebrauch zu machen und beantragt

nachstehenden Beschluss zu fassen:
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Beschluss über die Wertsicherung der

Wasserversorgungsgebühren der IVIarktgemeinde Preding

Mit Wirksamkeit ab 1.1.2024 wird von der Möglichkeit der Wertsicherung der

Benutzungsgebühren im privatrechtlichen Bereich Gebrauch gemacht.

Demgemäß sind die

Wasserversorgungsgebühren laut Wasserlieferungsbestimmungen der Marktgemeinde

Preding

mit Wirkung vom l. Jänner jeden Jahres in dem Ausmaß zu erhöhen oder zu verringern, in

welchem sich der von der Bundesanstalt Statistik Austria verlautbarte Verbraucherpreisindex

2015 (VPI 2015) oder ein an seine Stelle tretender Index im Zeitraum l. Oktober bis

30. September des der Anpassung vorangehenden Zeitraums verändert hat.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 21. Fetzenmarkt ÖVP;

Herr Bgm Meixner berichtet, er möchte den Fetzenmarkt nicht mehr im WiHo abhalten.
Die Vor- und Nachbereitungsarbeiten dauern gesamt eine Woche. In dieser Zeit ist der
Wirtschaftshofnur eingeschränkt nutzbar (Maschinen müssen ausquartiert werden).
Aktuell liegen auch einige Trommeln mit Glasfaserkabeln herum. Ob diese bis zum
Fetzenmarkt bereits weg sind, ist noch nicht klar.
Herr Bgm Meixner erklärt, wenn der Fetzenmarkt tatsächlich wieder am WiHo stattfinden
soll, dann müssten bitte am Donnerstag davor 2 Personen der OVP am WiHo mithelfen.
Dasselbe gilt für den Dienstag danach.
Herr Bgm Meixner spricht die OVP auch darauf an, dass es sich möglicherweise um eine
unerlaubte Parteienförderung durch eine öffentliche rechtliche Körperschaft gem. § 6 des
Parteiengesetzes handeln könnte. Er bittet dahingehend Herrn GK Stangl um die Abklärung
dieses Umstandes und eine entsprechende schriftliche Stellungnahme der OVP. Die
schriftliche Zustimmung des Vermieters wird ebenfalls an die Marktgemeinde Preding
übermittelt.
Die Gemeinde ist Mieter des Wirtschaftshofes. Herr Bgm Meixner möchte den Mietvertrag
auch nicht für eine Woche aussetzen. Wenn der Grundbesitzer der ÖVP mitgeteilt hat, dass er
kein Problem damit hat, ist das in Ordnung. Im Mietvertrag ist eine Weitergabe durch den
Mieter ausgeschlossen.
Herr GR Schnur ergreift als Obmann des Wirtschaftsausschusses das Wort: Er berichtet, es
wurde im Ausschuss heiß diskutiert und ist der Meinung, dass daraus keine politische Sache
gemacht werden sollte und möchte daher auch den Antrag stellen, dass künftig der
Fetzenmarkt im Wirtschaftshof stattfinden soll.

Herr GR Becker ist auch der Meinung, dass der Fetzenmarkt von öffentlichem Interesse ist.

Herr Bgm. Meixner sowie Herr GR Schnur merken erneut an, dass die OVP auf das
Parteiengesetz aufpassen muss. Sie wurden darauf hingewiesen, dass man einer Partei keine
Sachleistungen zukommen lassen darf.
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Herr GR HR DI Becker spricht im Zuge dessen das Problem mit den Fraktionssitzungen im
Gemeindeamt an.

Dazu kann Herr Bgm. Meixner berichten, dass er mittlerweile die Info erhalten hat, dass alle
Parteien die Räumlichkeiten in der GDE nutzen dürfen, sofern keine Partei benachteiligt wird.

Herr GR Langmann spricht an, dass es so gesehen auch schwierig wäre, für den Fetzenmarkt
einen anderen Austragungsort zu finden. Das Stadion ist ebenfalls im Besitz der Gemeinde.
Herr Bgm. Meixner erklärt, dort könne er Miete verlangen.

Herr GR HR DI Becker erklärt, im Mietvertrag ist festgehalten, dass eine Nutzung durch
einen Dritten und nur nach schriftl. Zustimmung des Grundeigentümers möglich ist. Diese
Zustimmung ist vorhanden.
Herr AL Spath bittet, dass diese Zustimmung an die Gemeinde weitergeleitet wird. Herr GR
HR DI Horst Becker sagt zu.

Herr GK Stangl bedankt sich, dass das nun geklärt ist.
Bzgl. Parteifinanzierungsgesetz meint Herr GK Stangl, könne ohne weiteres Miete (von zB. €
100,-) verlangt werden, wenn dies nötig ist. Herr GR Schnur erklärt, dass es sich nicht um die
Miete dreht. Sobald Sachleistung fließt, muss das gemeldet werden. Die ÖVP muss sich
dahingehend informieren.

Somit stellt Herr GR Schnur den Antrag, dass der Fetzenmarkt am Wirtschaftshof der
Marktgemeinde Preding stattfinden kann, wenn seitens der ÖVP zwei Personen ab
Donnerstag vor bzw am Dienstag nach dem Fetzenmarkt zur Verfügung stehen. Die
schriftliche Zusage der Marktgemeinde Preding erfolgt unmittelbar nach der Übermittlung der
schriftlichen Zustimmung des Vermieters und der schriftlichen Stellungnahme der OVP
betreffend das Parteiengesetz hinsichtlich einer eventuellen unerlaubte Parteienfördemng.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Die 03. öffentliche Gemeinderatssitzung 2023 wird um 12.02 Uhr, nachdem keine weiteren
Wortmeldungen erhoben und sonstige Anregungen angezeigt werden, durch Bgm. IS/teixner
beendet. Im Anschluss daran wird die "Nicht öffentliche Sitzung" mit den
Tagesordnungspunkten

"Nicht öffentliche Sitzung":

l) Personalangelegenheiten;

fortgesetzt.

Die Verhandlungsschrift für die „Öffentliche Sitzung" besteht aus insgesamt 30 Seiten

gelesen - genehmigt - gefertigt

Preding, am .0.^...<?.^.-<?^2
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